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A. Mitteilungen an die Mitglieder

Rückblick auf das Jahr 1945

erstattet vom Präsidenten an der Jahresversammlung
vom 13. Oktober 1945 in Basel

Einleitung
Per Präsident der Vereinigung erachtet es als seine Pflicht,

zugleich aber auch als ein Vorrecht, die Mitglieder an der Jahresversammlung

mit den wichtigsten Begebenheiten des abgelaufenen Jahres
vertraut zu machen. Ihm bietet sich so die Gelegenheit, kritisch Stellung
zu nehmen zu allen Fragen und Entschlüssen sowohl im Gebiete der
privaten wie auch der sozialen Versicherung.

Die Versicherungsunternehmungen sind im vergangenen Jahr
vor zahlreichen Aufgaben gestanden. Wenn auch der Weltkrieg zu
Ende gegangen ist, haben die Schwierigkeiten nicht abgenommen, im
Gegenteil. Die international arbeitenden privaten Versicherungsgesellschaften

sehen sich in Deutschland und Österreich in die Unmöglichkeit

versetzt, die Verbindung mit ihren Geschäftsstellen
aufrechtzuerhalten; nur spärlich dringen Nachrichten in unser Land, und es
lst völlig ungewiss, in welchem Ausmasse die Kriegsschäden die
3 jeistimgsp fc'liclrt vor allem in der Lebensversicherung beeinträchtigen.
Aber auch der sozialen Vorsicherung liegen gewaltige Aufgaben ob;
die eidgenössische Altersversicherung ist aus den Voruntersuchungen
m das Stadium der Verwirklichung übergetreten.

I. Private Versicherung
1. Der Bundesratsbeschluss über die Sicherung

der Steueransprüche bei Versicherungen

a) Allgemeines

Auf Grund der Wehropferstatistik glaubte die eidgenössische
kteuerverwaltung annehmen zu müssen, dass Ansprüche aus
rückkaufsfähigen Lebensversicherungen und Kentenbezugsrechte zum
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Schaden des Staates und zum Nachteil der ehrlichen Steuerzahler
seit Jahren in grosser Zahl nicht pflichtgemäss versteuert werden.
Die eidgenössische Steuerverwaltung hat sich deshalb mit dem Problern
befasst, wie auch hier der Steuerhinterziehung wirksam abgeholfen
werden könnte und in der Folge die von ihr erwogenen Massnahmen

mit der Direktorenkonferenz der schweizerischen Lebensversicherungs-
gesellschaften besprochen. Dabei sind hauptsächlich die nachstehenden

Lösungen zur besseren Versteuerung dor Lebensversicherungen geprüft
worden:

Verrechnungssteuer auf den Zinsen. Zuerst dachte man daran,
für Lebensversicherungen eine Verrechnungssteuer auf dem Zinsertrag
einzuführen, ähnlich derjenigen, wie sie auf den Zinsen von
Wertpapieren und Bankguthaben erhoben wird. Weil aber die in der

Lebensversicherung gewährte Zinsvergütung nicht selbständig erscheint und
ihre Feststellung im Einzelfall sich überaus umständlich gestaltet
hätte, schied dieses Vorgehen zum vorneherein aus.

Verrechnungsabzug auf den Versicherungsleistungen. In Anlehnung
an den Gedanken der Verrechnungssteuer ging ein anderer Plan der

eidgenössischen Steuerverwaltung dahin, es sollten die Gesellschaften

von jeder Versichorungsleistung einen Abzug vornehmen und an den

Staat abliefern. Dem Empfänger der gekürzten Leistung wäre dann
das Becht eingeräumt worden, den Abzug mit den im folgenden Jahr
von ihm geschuldeten Steuern zu verrechnen. Bei richtiger Versteuerung

seiner Versicherung hätte er so den Vorrechnungsabzug wieder

zurückerhalten, wenn auch erst nachträglich.
Für den Fall der Einführung einer an der Quelle zu erhebenden

Verrechnungssteuer stand indessen zu befürchten, dass die
Gesellschaften bei einem Grossteil der Versicherungsnehmer in don But'

kämen, sie erfüllten ihre Leistungspflicht nicht restlos. Das Vertrauen,
welches die schweizerischen Versicherungsgesellschaften im Volke

gemessen, wäre bei Abzug einer Steuer von 10—20 % der Leistung
ausserordentlich geschädigt worden, auch wenn der Botrag bei ehrlicher

Versteuerung später wieder zur Verfügung gestanden hätte.
Eine vorübergehend vorgeschlagene .Regelung in Form einer

Verpflichtung der Versicherungsunternehmungen, die Erfüllung ihrer
Leistungen an die Vorlage eines Steuernachweises zu knüpfen, also die

Funktion eines Steuerkontrolleurs auszuüben, mussten die Versicherer
ebenfalls ablehnen.



— 5 —

Einführung einer Sondersteuer. Die Einführung einer neben der
eidgenössischen Stompelabgabo von jeder bezahlten Prämie zu erhebenden

Steuer kam von vorneherein nicht in Betracht. Eine solche Regelung

hätte wohl den Vorteil der Einfachheit gehabt, wäre dafür aber
von denjenigen Versicherungsnehmern, die ihre Versicherungen stets
ehrlich versteuerten, mit Beeilt als Unbilligkeit empfunden worden.

Meldepflicht,. Als weitere Lösung sah die eidgenössische Hteuor-
verwaltung die Einführung einer allgemeinen Meldepflicht vor. Auch
dieser Vorschlag erweckte bei den Gesellschaften ernste Befürchtungen;
denn es wäre damit ein verhängnisvoller Präzedenzfall für die
Aufhebung des Bankgeheimnisses geschaffen worden. Durch den Bruch
der bisher, wenn auch nicht ausdrücklich, übernommenen Schweigepflicht

hätten sich die Versicherungsnehmer betrogen gefühlt.

Obwohl bereit, zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung auf dem
Gebiete der Lebensversicherung beizutragen, waren die Gesellschafton
gezwungen, gegen dio von der eidgenössischen Steuerverwaltung
vorgesehenen Verfahren Stellung zu nehmen; denn sie bargen alle die
Gefahr einer starken Beunruhigung der Versicherten in sich. Ihre
Bodenken und Erwägungen trugen die Lebensversichorungsgesell-
schaften der eidgenössischen Steuerverwaltung schriftlich und mund-o O

1 vor' Anderseits anerboten sich die Gesellschaften, auf Anfang
dey Jahres 1945 an sämtliche Versicherten die eindringliche Mahnung
1,11 richten, ihre Versicherungen — soweit dies bisher nicht geschehen

zu v°i'stouern und gegebenenfalls von der neuen Steueramnestio
"cbiauch zu machen, um sich und ihren Erben spätere Unannehmlichkeiten

zu ersparen. Auf diesen Vorschlag trat die eidgenössische Steuor-
e eiwaltung jedoch nicht ein; sie hielt dafür, dass der Erfolg bescheiden
sein werde.

Am 1,5. Februar 1945 hat dann der Bundesrat einen Beschluss
(dw die Sicherung der Steueransprüche bei Versicherungen nebst vorauf

igen Ausfuhrungsvorschrifton erlassen und von sich aus das ihm
gutscheinende Verfahren zur Erfassung der Bteueranspruche aus
Versicherungen vorgeschrieben. Im folgenden wollen wir auf die wicli-
igs en Bestimmungen kurz eintreten 1), wobei wir zu unterscheiden

^er Bundcsrutsbpsohluss vom 13. Pebruar 1945 sowie die Verfügungen
U* tEnössischen Pinanz- und Zolldepartements vom 13. Pebruar L945 und

.,i
' ^ U8US' '^45 über die Sicherung der Steueranspriiohe bei Versicherungen sindMs Anhang l--:l abgedruckt.



— 6 —

haben zwischen den Vorschriften für die bis zum 30. September 1945

dauernde Übergangszeit und für die Zeit nachdem 30. September 1945.

b) Verfahren

Der Grundsatz des Verfahrens ist ziemlich einfach. Wer im
Inlande Versicherungen übernimmt, hat seine Leistungen aus

rückkaufsfähigen Lebensversicherungen sowie die von ihm ausgerichteten
Leibrenten und Pensionen der eidgenössischen Steuerverwaltung schriftlich

zu melden, wenn der Versicherungsnehmer oder der Anspruchsberechtigte

im Zeitpunkte der Fälligkeit des Versicherungsanspruchs
im Inland Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt hat. Keine Meldepflicht

besteht, sofern der Anspruchsberechtigte, bei Versicherungsverträgen

der Versicherungsnehmer, vor Ausrichtung der Leistung den

Versicherer schriftlich angewiesen hat, die Meldung zu unterlassen. In
diesem Falle bildet die Versicherungsleistung Gegenstand einer vom
Versicherer geschuldeten und von ihm an die eidgenössische
Steuerverwaltung abzuführenden Steuer. Diese beläuft sich:

1. für Leibrenten und Pensionen auf 15 Prozent,

2. für sonstige Leistungen auf 8 Prozent

des zur Auszahlung, Überweisung, Gutschrift oder Verrechnung mit
Vorschüssen, Darlehen und dgl. gelangenden Betrages der Versicherungsleistung.

Der vom Steuerabzug betroffene Leistungsempfänger kann

von der eidgenössischen Steuerverwaltung unter Einreichung der ihm
vom Versicherer ausgestellten Bescheinigung die Bückerstattung der

zu seinen Lasten abgezogenen Steuer beantragen. Die Rückerstattung
wird gewährt, wenn die vom Antragsteller beigebrachte Bescheinigung
und die von ihm erteilten ergänzenden Auskünfte alle Angaben
vermitteln, die zur Geltendmachung der mit der Versicherung in
Zusammenhang stehenden Steueransprüche erforderlich sind.

Die letzte Bestimmung lässt deutlich erkennen, wie durch den

Bundesratsbeschluss tatsächlich keine neue Steuer eingeführt worden

ist, es sich vielmehr einzig darum handolt, die bisher hinterzogenen
Werte zu erfassen und der normalen Besteuerung zuzuführen. Auch
beziehen sich die Vorschriften nicht, wie hie und da noch angenommen
wird, nur auf die privaten Lebensversicherungsgesellschafton. Die

Leistungen der öffentlichen und privaten Pensionskassen und der
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Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt werden genau gleich er-
fasst wie die der Lebensversicherungsgesellschaften.

Versicherungen, welche einen vom eidgenössischen Finanz- und
Zolldepartement festgesetzten Mindestbetrag nicht erreichen, sind nicht
zu melden. In der Zeit bis zum 30. September 1945 (Übergangszeit)
bildeten nur die folgenden Leistungen Gegenstand der Meldung und
her Steuer:

1- die nach dem 28. Februar 1945 erfolgende Ausrichtung der
Versicherungssumme aus rückkaufsfähigen Lebensversicherungen,
wenn die vom Versicherungsnehmer mit einem und demselben
Versicherer abgeschlossenen Lebensversicherungen den Betrag
von Fr. 10 000 erreichen oder übersteigen;

2. die nach dem 12. Februar 1945 erfolgende Ausrichtung des Rück-
kaufswertes von Lebensversicherungen, wenn die Summe der
Bückkaufswerte der vom Versicherungsnehmer mit einem und
demselben Versicherer abgeschlossenen Lebensversicherungen
den Betrag von Fr. 5000 erreicht oder übersteigt.

Nicht meldepflichtig waren während der Übergangszeit
Rentenzahlungen und nach einer Weisung der eidgenössischen Steuerverwaltung
auch Gruppenversicherungen.

Für die Zeit nach dem 30. September 1945 bilden Gegenstand
der Meldung und der Steuer

R die Ausrichtung der Versicherungssumme oder des Rückkaufswertes

sowie die Prämienrückgewähr, wenn der gesamte Leistungsbetrag

aus derselben Versicherung Fr. 3000 übersteigt;
2- die Ausrichtung von Leibrenten und Pensionen, wenn der

Gesamtbetrag aller Renten und Pensionen, die beim gleichen
Versicherer auf dasselbe Leben laufen, Fr. 500 im Jahre übersteigt.

Die Bestimmungen, wie sie im Bundesratsbeschluss und in den
zugehörigen Verfügungen enthalten sind, genügen indessen nicht, um
die Durchführung der Vorschriften zweifelsfrei zu sichern. Deshalb
werden die Lebensversicherungsgeseilschaften — zusammen mit der
eidgenössischen Steuerverwaltung — in eingehenden «Auslegungen»
die auftretenden Sonderfälle möglichst umfassend regeln. Dieses
Vorgehen soll unter anderm verhindern, dass durch eine geschickte
Ausnutzung der Lücken im Bundesratsbeschluss eine Hinterziehung
dennoch möglich wird.
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c) Begriff der Rücklcaufsfcihiglceit

Ein «Betriebsunfall» hat zwischen dem deutschen und dem
französischen Wortlaut des Bundesratsbeschlusses einen materiellen Unterschied

entstehen lassen. Die deutsche Fassung spricht von «rück-

kaufsfiihigen Versicherungen», die französische von «assurances sur la

vie, ayant une valeur de rachat». Eine Versicherung kann rückkaufs-
fähig sein, weil das Ereignis gewiss ist, aber noch keinen Rückkaufswert

aufweisen, weil die bedingungsgemäss vorgeschriebenen Prämien
noch nicht entrichtet sind. Die eidgenössische Steuorverwaltung hat
entschieden, der deutsche Wortlaut sei massgebend. Ob ein formal
urteilendes Gericht die Ansicht der eidgenössischen Steuervorwaltung
über den Begriff der «Rückkaufsfähigkeit» schützen würde, scheint

uns nicht ganz gewiss zu sein; allerdings könnte der Bundesrat den

Wortlaut seines Beschlusses ändern und der Ansicht der

Steuerverwaltung anpassen.

d) Zusammenrechnung der Versicherungen

Von entscheidender Bedeutung war die Vorschrift in der ersten

Verfügung des eidgenössischen Finanz- und Zolldepartements, wonach
alle Versicherungen, die ein Versicherungsnehmer mit ein und derselben

Gesellschaft abgeschlossen hat, zusammenzuzählen waren. Diese

Zusammenrechnung erfolgte nicht etwa nur für fällige Leistungen;
um die Mindestsumme zu bestimmen, bilden fällige und noch nicht
fällige Versicherungen eine Einheit. Steuerrechtlich konnte man dieses

Vorgehen vielleicht verstehen, indem sonst durch Aufteilung grosser
Versicherungen in mehrere kleine die Moidepflicht hätte umgangen
werden können. Den meisten Gesellschaften ist es nun aber aus ihren

Registern gar nicht möglich festzustellen, welche Versicherungen ein

Versicherungsnehmer alle laufen hat.
Die eidgenössische Steuerverwaltung erkannte, dass die Pflicht

zur Zusammenrechnung aller Versicherungsleistungen ein und
desselben Versicherungsnehmers sich auf die Dauer nicht aufrechterhalten
liess; das eidgenössische Finanz- und Zolldepartement ordnete daher
in einer weitern Verfügung für die Zeit nach dem 30. September 1945

nur noch das Zusammenfassen der Bentenversicherungen an; für die

Kapitalversicherungen wurde aber durch eine bedeutende

Herabsetzung der Freigrenze der Ausgleich gesucht.
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e) Begriff der Versicherungsleistung

Im Bundesratsbeschluss wird allgemein von Leistungen
gesprochen. ohne aber genau zu umschreiben, was als Leistung anzusehen

ist; die Verfügungen stellen zur Bemessung der Grenzen ebenfalls auf
den Begriff «Leistungen» ab, und so musste die nähere Umschreibung
in die «Auslegungen» aufgenommen werden. Als Versicherungsleistung

gelten:
1. durch Tod oder Erleben fällige Versicherungssummen einschliess¬

lich der zugehörigen Gewinnguthaben, der Schlussdividenden
und der prämienfreien Versicherungssummen aus dem Bonus;

2. durch vorzeitige Auflösung der Versicherung fällige Rückkaufs-
werte einschliesslich der zugehörigen Gewinnguthaben und der

Abfindung für prämienfreie Versicherungen aus dem Bonus.

Zusatzleistungen, welche infolge Tod durch Unfall fällig werden,
sind nicht meldepflichtig; ebenso zieht Prämienbefreiung infolge
Invalidität keine Meldepflicht nach sich.

Durch Tod fällig gewordene Zeitrenten, wie sie in Verbindung
mit den Versicherungen auf bestimmte Verfallzeit auftreten, sind zum
technischen Zinsfuss zu kapitalisieren und als Kapitalleistung bei

Auszahlung der ersten Bente zu melden.
Der Bezug der diskontierten Versicherungssumme ist als Bückkauf

anzusehen. Diese Bestimmung war insofern wichtig, als damit
eine während der Übergangsperiode infolge ungleicher Grenzen bei
Ablauf und Bückkauf bestehende Umgehungsmöglichkeit ausgeschaltet
worden ist.

Lasten auf einer Versicherung Darlehen oder Vorauszahlungen,
so sind sie zur Festsetzung der Grenzen nicht zu berücksichtigen;
man geht also in jedem Fall von den vollen Versicherungssummen aus.
Durch rechtzeitige Aufnahme eines Darlehens oder durch den Bezug
einer Vorauszahlung könnte, wenn nur der Restbetrag als Leistung
angesehen würde, die Meldepflicht umgangen werden.

f) Zeitpunkt der Meldung

Die Meldepflicht ist gegeben, sobald eine Versicherungsleistung
ausgerichtet wird. Als Ausrichtung ist zu verstehen die Auszahlung,
Uberweisung, Gutschrift oder Verrechnung, wobei aber die nur
teilweise Ausrichtung einer Leistung in der Kegel noch keine Meldung
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bedingt. Es ist z. B. bei Teilrückkäufen erlaubt, die Meldung bis zu
der völligen Auflösung der Versicherung aufzuschieben, wobei dann
aber am Ende alle seit der Wirksamkeit des Bundesratsbeschlusses
bezahlten Abfindungen mitzählen.

Die Zurückstellung der Meldung bis zur letzten Ausrichtung könnte
ohne einschränkende Bestimmungen zu einer Umgehung der
Vorschriften benützt werden. Angenommen, eine Versicherung werde kurz

vor Ablauf mit einem Darlehen sehr nahe der Summe belastet.

Weil die Darlehensgewährung nicht meklepflichtig ist, erhält die

eidgenössische Steuerverwaltung keine Kenntnis vom Vorgang. Läuft
die Versicherung dann ab, so steht dem Versicherungsnehmer,
abgesehen von den geschuldeten Zinsen, nur noch ein kleiner Restbetrag
zur Verfügung. Der Versicherungsnehmer kümmert sich vielleicht
absichtlich nicht mehr um seine Versicherung; er lässt den Restbetrag
stehen und verunmöglicht so die formgerechte Ausrichtung der
verbleibenden Versicherungsleistung. Fraglich war ursprünglich, ob die

Meldung gleichwohl erstattet werden darf oder muss, da keine

Ausrichtung stattgefunden hat, oder ob vielleicht bis zur Verjährung des

Anspruches nach zwei Jahren zu warten ist. Die Lösung wurde in den

«Auslegungen» so gefunden, dass bei der vollständigen Auflösung die

Versicherung auch dann zu melden ist, wenn der Anspruchsberechtigte
die Versicherungsleistung nicht in Anspruch nimmt.

Bei Versicherungen auf bestimmteVerfallzeit löst nicht schon der
Tod die Meldung aus, sondern erst die normale Beendigung der

Versicherungsdauer oder der vorzeitige Bezug der Versicherungsleistung.

g) Umivandlung einer Versicherung

Die Umwandlung einer rückkaufsfähigen Versicherung in eine

nicht rückkaufsfähige ist meldepflichtig. Ohne diese Bestimmung
wären zahlreiche Umgehungen möglich. Die Umwandlung in eine

sofort beginnende laufende Rente allerdings wird houte nach Ablauf
der Übergangsperiode erfasst, nicht aber die Umwandlung in eine

kurzfristige Erlebensfallversicherung ohne Prämienrückgewähr.
Nicht meklepflichtig ist die Umwandlung einer rückkaufsfähigen

Versicherung in eine andere rückkaufsfähige Versicherung, sofern

Versicherungssumme und Rückkaufswert gleich bleiben.

Manchmal ist dem Versicherungsnehmer durch Vertrag ein

Optionsrecht eingeräumt, d. h. er hat bei Fälligkeit die Wahl, entweder
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das Kapital oder eine laufende Eente zu beziehen; dies ändert an der
Meldepflicht nichts. Auch wenn die Umwandlung bei Tod oder Ablauf
in eine nicht rückkaufsfähige laufende Rente zwangsläufig erfolgt,
bleibt dio Versicherung beim Ablauf meldepflichtig.

h) Einspruch gegen die Meldung

Ursprünglich war vorgesehen, dass nur der Versicherungsnehmer

gegen die Meldung Einspruch erheben kann. Das Wort «Anspruchsberechtigte»

bezog sich auf Pensionskassen, die keine Versicherungsnehmer

im üblichen Sinno kennen. Vorsäumt der Versicherungsnehmer,
bei Lebzeiten die nötigen Anordnungen zu geben, so sind die
Anspruchsberechtigten und Erben an die Meldung gebunden. Diese zu enge
Auslegung ist gemildert worden, indem die Anspruchsberechtigten auch
nach dem Tod des Versicherungsnehmers die Meldung verbieten und
die Vornahme eines Abzuges verlangen können.

Die Möglichkeit, die Meldung abzudingen und den Abzug später
zurückzuverlangen, kann zu unliebsamen Familienstreitigkeiten führen.
Es sei dazu an den Fall erinnert, wo eine aussenstehende dritte Person

begünstigt ist, der Versicherungsnehmer aber früher anordnete, die

Meldung zu unterlassen. Die begünstigte Person wird bei Fälligkeit
der Versicherung den Abzug unter Umständen nicht selber tragen
wollen, sondern Rückerstattung verlangen. Die Familie des

Verstorbenen verliert so nicht nur den Anspruch auf die Vcrsichorungs-
leistung, sondern hat noch Nachsteuern zu zahlen, sofern die Versicherung

nicht ordentlich versteuert war, was in derartigen Fällen öfters
zutreffen mag.

2. Anwendungsbereich der Gruppenversicherungstarife r)

Auf den 1. Februar 1945 ist eine neue Verfügung des Eidgenössischen

Versicherungsamtes über den Anwendungsbereich der Gruppen-
vorsicherungstarife in Kraft getreten.

Wie bisher finden die Gruppenvorsichorungstarifo nur Anwendung
auf festumschriobeno Gruppon von Arboitnehmorn sowie auf
Mitglieder von Vereinen und anderen Personengemeinschaften, sofern für

*) Der Wortlaut der Verfügung des Eidgenössischen Versicherungsamtes ist
als Anhang 4 vollständig wiedergegeben.
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diese ein Sterbegeld von höchstens Fr. 3000 versichert wird. Die

Versicherung muss für die versicherungsfähigen Arbeitnehmer und

Mitglieder planmässig geordnet und obligatorisch sein; zudem wird
ausdrücklich festgehalten, dass als Versicherungsnehmer der Arbeitgeber

oder an seiner Stelle eine Stiftung oder Genossenschaft
auftreten muss.

Neu wurde in die Verfügung der Grundsatz aufgenommen, dass

der Arbeitgeber im Rahmen des Gruppenversicherungsvertrages
mitversichert werden kann; dabei werden allerdings einschränkende

Bedingungen über das Verhältnis der Zahl der versicherten Arbeitgeber

zu der Zahl der Arbeitnehmer wie auch über die Höhe der
Versicher ungsleistungen aufgestellt.

Freiwillige Zusatzversicherungen, welche früher in bestimmtem
Umfange zugelassen waren, dürfen nicht mehr zu Gruppenversicherungstarifen

abgeschlossen worden. Ferner wird ausdrücklich verfügt,
dass Rahmenverträge, welche eine einheitliche Ordnung für mehrere

Gruppenversicherungen anstreben, für den Abschluss des einzelnen

Gruppenversicherungsvertrages keine besonderen Vorteile vorsehen

dürfen.

3. Deckung der Fluggefahr

Die frühere Ordnung zur Deckung der Fluggefahr sah abgestufte
Prämien nach der Flöhe des Risikos vor. Passagiere in Flugzeugen
gleich welcher Art zahlten keine Extraprämie; für die Angehörigen
der Militäraviatik bewegte sich die jährliche Zuschlagsprämie zwischen
10 °/oo und 18°/oo der Versicherungssumme, und für die Angehörigen
der Zivilaviatik betrug der Zuschlag 5 °/oo—^0 °/oo- Dieses Vorgehen
hat im allgemeinen nicht befriedigt; die Einordnung der Angehörigen
der Militäraviatik bereitete oft Schwierigkeiten.

Eine versicherungstechnisch gerechte Prämie zu berechnen, ist
bei den kleinen Beständen an Flugrisiken nicht möglich; die lleob-

achtungszahlen sind zu gering, um daraus bindende Schlüsse zu ziehen.

Die Bemessung der Zuschlagsprämie nach der Zahl der Flugstunden,
wie sie etwa bei den Unfallversicherungsgesellschaften üblich ist,
eignet sich nicht für die Lebensversicherung.

In Erkenntnis dieser Tatsache haben die Gesellschaften mit
Wirkung ab 1. August 1945 beschlossen, soweit nicht schon bedingungs-
gemäss Deckung zugesagt ist, einheitliche Zuschlagsprämien von 15 °/00
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zu erhoben, das heisst keine Abstufung mehr vorzunehmen, gleichgültig,

ob es sich um ausgebildete Piloten, Plugschüler, Einflieger
usw. handelt.

Auch dieses Verfahren sagt einer Reihe von Crcseilschaften nicht
zu. Es ist vorauszusehen, dass der Einschluss der Pluggefahr in die

Lebensversicherung erst dann in befriedigender Weise geregelt sein

wird, wenn sich alle Gesellschafton dazu bereit finden, für den
Einschluss der Pluggefahr überhaupt keine Zuschlagsprämien mehr zu
erheben.

II. Öffentliche und soziale Versicherung

1. Eidgenössische Alters- und HinterlassenenVersicherung

Zur Ausarbeitung von Richtlinien über die Gestaltung der
eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) hat der

Bundesrat, wie bereits in der Berichterstattung für das letzte Jahr
erwähnt worden ist, eine Expertenkommission eingesetzt. Diese
Kommission hat sich in verschiedenen, mehrtägigen Besprechungen mit
allen wichtigen Prägen befasst; mit wenig Ausnahmen konnte in den

Ansichten Übereinstimmung erzielt werden. Am 16. März 1945 ist
als Abschluss der Vorstudien ein über 300 Seiton umfassender Bericht
veröffentlicht worden, der in vielleicht etwas weitgehender Auslegung
des Auftrages schon Vorschläge für die Durchführung der AHV
enthält. Im grossen und ganzen sind die Ausführungen der
Expertenkommission günstig aufgenommen worden. Weniger befriedigend
scheinen uns dagegen die Ergebnisse der vom eidgenössischen Finanz-
und Zolldepartement ernannten zweiton Kommission zu sein, welche

Anregungen für die Erschliessung neuer, zusätzlicher Bundesmittel
zur Finanzierung der AHV zu machen hatte. Wenn es auch schwer

hält, neue Quellen aufzudecken, so dürfte dennoch der Antrag auf
Einführung einor eidgenössischen Erbschaftssteuer den geschlossenen
Widerstand des Volkes finden; dagegen besteht wohl fast allgemein
die Ansicht, die Besteuerung von Alkohol und Tabak sollte noch etwas

kräftiger gestaltet werden.
Auf den Inhalt des Exportenberichtes einzugehen, erübrigt sich

in unserem Kreise. Auch die Wünsche, die von zuständigen und nicht
zuständigen Kreisen im Anschluss an die Veröffentlichung gestellt
worden sind, dürften aus der Prosse gonugsam bekannt sein. Jedoch
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möchten wir etwas ausführlicher auf eine Frage eintreten, die im
Expertenbericht keine genügende Lösung gefunden hat: die Behandlung
der bestehenden Pensionskassen. Vorgeschlagen sind dazu vier Formen:

a) Nichtanerkennung.

b) Anerkennung mit voller Rückversicherung.

c) Anerkennung ohne Rückversicherung.
d) Anerkennung mit teilweiser Rückversicherung.

a) Die nicht anerkannten Versicherungseinrichtungen

Es scheint zweckmässig, die Form der Nichtanerkennung
grundsätzlich vorzusehen, wonach die nicht anerkannte Versicherungseinrichtung

als Zusatzkasse neben der AHV besteht. Mit Recht hebt
indessen der Expertenbericht hervor, dass diese Regelung in vielen
Fällen zu einer unerwünschten Doppelversicherung führt, weil neben
den bisherigen Beiträgen an die eigene Pensionskasse fortan auch
die gesetzlichen Beiträge an die AHV zu zahlen sind und von beiden

Seiten Leistungen versichert werden. Soll die sich daraus ergebende

Kostenerhöhung gemildert oder vermieden werden, so bleibt nur der

Ausweg einer Herabsetzung der für die Pensionskasse bisher
vorgesehenen Beiträge und Renten übrig.

b) Die anerkannten Versicherungseinrichtungen mit voller

Rückversicherung

Diese Form schliesst die Doppelversicherung aus, weil die

Versicherungseinrichtung selbst die gesetzlichen Beiträge an die AHV
entrichtet und dafür auch den Anspruch auf die gesetzlichen Renten
für ihre Mitglieder erwirbt. Vom Standpunkt der AHV stellt die volle
Rückversicherung eine zweckmässige Lösung dar, weil sie für jedes
einzelne Mitglied der anerkannten Versicherungseinrichtung genau die

gleichen Renten auszuzahlen hat, wie wenn es ausserhalb der
anerkannten Versicherungseinrichtung bei der AHV versichert wäre.

Im Expertenbericht wird aber bereits darauf hingewiesen, dass sich

vom Standpunkt der Versicherungseinrichtungen aus gewichtige
versicherungstechnische Einwände gegen die Form der vollen
Rückversicherung erheben. Vor allem ist festzustellen, dass die selbständige

Versicherungseinrichtung durch die volle Rückversicherung bei der

AHV ihr Eigenleben im Umfange der gesetzlichen Beiträge und Renten
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preisgibt; im Bahmen der AHV wirkt sie nur noch als Zahlstelle und
ist für die abgegebenen Versicherungen nicht mehr Risikoträger. Der
Bisikenausgleich wird — im Gegensatz zum Ziel einer technisch

begründeten Bückversicherung — verschlechtert, weil die Pensionskasse

den Grundstock der Versicherungen abgibt und die Spitzenrisiken
behält.

Die volle Bückversicherung bringt zudem Schwierigkeiten für
die technische Bilanzierung, sofern die Verpflichtungen und Ansprüche
gegenüber der AHV bei der Darstellung der finanziellen Lage der
anerkannten Versicherungseinrichtung berücksichtigt werden, was
wir für durchaus unerlässlich erachten. Bei der Bewertung der
Ansprüche auf künftige Leistungen aus der AHV sind besondere, der
Pensionskasse zum Teil gänzlich fremde, versicherungstechnische
Berechnungen erforderlich. In rechtlicher Hinsicht sind diese Ansprüche
anderer Natur als die sich aus dem Reglement der Kasse oder aus
einem Gruppenversicherungsvertrag ergebenden, da sie von
Massnahmen und Umständen abhängig sind, die ganz ausserhalb des

Bereiches und des Einflusses der Pensionskasse liegen, wie beispielsweise

von allfälligen späteren Gesetzesänderungen. Während normalerweise

vorzeitige Austritte aus einer Kasse keine technischen Verluste
— meistens sogar Gewinne — bringen und daher bei der technischen

Bilanzierung vernachlässigt werden dürfen, wird nach Einbezug der

gesetzlichen Renten in die technische Bilanz überwiegend das Gegenteil

eintreten, so dass sich eine vollständige Änderung der
Bilanzierungsgrundsätze aufdrängt.

Die volle Bückversicherung kann aber auch Schwierigkeiten für
den Einanzhaushalt der Pensionskasse bringen. Meist werden die

Zahlungen der Kasse an die AHV auf Jahrzehnte hinaus erheblich
grösser sein als die Leistungen der AHV an die Kasse. Dieser Umstand
kann dazu führen, dass junge Kassen in Zahlungsschwierigkeiten
geraten oder alte Kassen zur teilweisen Liquidierung ihrer Anlagen
gezwungen werden. Kassen, die bereits bei einem andern Versicherungsträger

rückversichert sind und ihro reglementarische Beitragseinnahme
vollständig an diesen weiterleiten, haben überhaupt keine Mittel zur
Verfügung, aus denen sie die Beiträge an die AHV bestreiten könnten,
wenn sie nicht die bestehende Bückversicherung abbauen wollen.

Um solche Tresorerieschwierigkeiten zu vermeiden, sieht der

Expertenbericht allerdings vor, dass ein Saldo, der sich im Rechnungs-
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verkehr mit der Ausgleichskasse zu Lasten cler anerkannten
Versicherungseinrichtung ergibt, unter noch nicht näher umschriebenen
Bedingungen unausgeglichen bleiben kann. Die Versicherungseinrichtung

hätte diesen Saldo lediglich sicherzustellen und zu verzinsen, bis

er im Laufe der Zeit durch Mehrleistungen der ALLV getilgt wird. Aber
auch diese Saldomethode vermag die angedeuteten technischen Mängel
für selbständige Kassen nicht vollständig zu beheben.

c) Die anerkannten Versicherungseinrichtungen ohne Bückversicherung

Nachteile, die der Lösung mit voller Bückversicherung anhaften,
würden durch die Möglichkeit einer Anerkennung ohne Rückversicherung

vermieden. Dagegen wird eine Versicherungseinrichtung, die
sich ohne Bückversicherung anerkennen Uisst, gezwungen, praktisch
auf die Beteiligung ihrer Mitglieder an den Zuschüssen aus öffentlichen
Mitteln ganz zu verzichten. Dass dadurch die "Pensionskasse und
indirekt ihre Mitglieder eine Einbusse gegenüber den Versicherten der

AHV erleiden, geht deutlich hervor aus dem Beispiel, das in den

«Technischen Erläuterungen» des Expertenberichtes zur Schilderung
der Auswirkung der AHV auf eine anerkannte Versicherungseinrichtung

angeführt wird. Daher stellt sich die Frage, ob überhaupt praktisch

der Fall eintreten wird, dass eine Kasse die Anerkennung ohne

Rückversicherung wählt. .Jedenfalls scheint kein beachtenswertes
Bedürfnis zu bestehen, diese Möglichkeit vorzusehen.

d) Die anerkannten Versicherungseinrichtungen mit teilweiser

Rück ve rsicherung

Die im Expertenbericht vorgesehene Anerkennung mit feilweiser

Bückversicherung soll die technischen und buchhalterischen Schwierigkeiten

der vollen Rückversicherung mildern und anderseits den

Mitgliedern der anerkannten Kasse doch einen 'Feil des ihnen nach der

allgemeinen Regelung zustehenden Anteils an den öffentlichen Mitteln
zukommen lassen. Für Personen, die künftig im Alter von 19 Jahren
dor ALIV unterstellt werden, mag die finanzielle Auswirkung der
teilweisen Bückversicherung derjenigen der vollen Rückversicherung
unter bestimmten Voraussetzungen nahekommen. Dagegen erhalton
Personen, die bei der Einführung der AKV das Alter von 20 .Jahren

überschritten haben — d. h. praktisch alle gegenwärtigen Mitglieder
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der anerkannten Pensionskassen —• erheblich kleinere Anteile an den

Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln, als es bei voller Rückversicherung

oder für die einzelnen Versicherten der Fall ist. Dies geht ebenfalls
klar aus den Beispielen hervor, die in den «Technischen Erläuterungen»
des Expertenberichtes im dritten Abschnitt dargestellt, sind.

Es ist bereits festgestellt worden, dass ein begründetes. Bedürfnis
besteht, neben der Anerkennung mit voller Rückversicherung noch eine

weil ere Lösungsmöglichkeit zu besitzen. Grundsätzlich scheint es

zweckmässig, diese zweite Wahlmöglichkeit im Sinne einer teilweisen

Rückversicherung zu gestalten. Plingegen ist der Lösungsvorschlag der

Expertenkommission für die teilweise Rückversicherung unzureichend
und der vollen Rückversicherung nicht gleichwertig. Daher erhebt
sich das Postulat, im Rahmen des Lösungsvorschlages der
Expertenkommission die unbefriedigend gestaltete Regelung der teilweisen

Rückversicherung durch eine bessere zu ersetzen.

<>) Anderer Vorschlag für die (testaltung der Anerkennung
mit leilweiser Rückversicherung

Um zu einer zweckmässigen Lösung für die Gestaltung der
teilweisen Rückversicherung zu gelangen, muss beachtet werden, dass

im allgemeinen der gesetzliche Beitrag an die AbTV versicherungstechnisch

der gesetzlichen Rente nicht genau gleichwertig ist; es sind
zwei Fülle zu unterscheiden:

v.) Entweder reichen für einen bestimmten Versicherten die gesetz¬

lichen Beiträge versicherungstechnisch nicht aus, um die volle
gesetzliche Rente zu finanzieren. Man kann sich in diesem Fall
vorstellen, die gesetzliche Rente bestehe aus zwei Teilen,

der individuellen Rente, die aus den gesetzlichen Beiträgen
finanziert wird, und

der Sozialrente, die aus fremden Mitteln (Zuschüssen der öffentlichen

bland und Zuschüssen von andern Versicherten)
bestritten wird.

ß) Oder die gesetzlichen Beiträge vermögen mehr als die volle

gesetzliche Rente zu finanzieren. In diesem Fall kann man sich

vorstellen, dass die Beitragszahlungen in zwei Tode zerfallen,
nämlich in
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die Beiträge, die zur Finanzierung der gesetzlichen Renten fin¬

den betreffenden Versicherten und seine Hinterlassenen
benötigt werden, und

die Sozialbeiträge, die andern Versicherten zugute kommen sollen.

Bei voller Rückversicherung kann man sich die Zahlungen der
anerkannten Versicherungseinrichtung an gesetzlichen Beiträgen und
ihre Einnahmen an gesetzlichen Renten wie folgt aufgeteilt denken:

Zahlungen der Vorsieliorungs- Zahlungen der AI IV an die
einrichtung an die AHV Versiohemngseinrichlung

A Teile der gesetzlichen Beiträge, C Individuelle Renten,
die zur Finanzierung der gesetzlichen

Renten fur den gleichen
Versicherten benötigt werden.

B Sozialbeiträge. I) Sozialrenten.

A + B gesetzliche Beiträge. C -f- D gesetzliche Renton.

In der Regel sind die Zahlungen A erheblich grösser als die
Zahlungen B. Sowohl für den einzelnen Versicherten wie auch für die

ganze Vorsicherungseinrichtung sind die unter A angeführten Beitragsteile

und die unter C angeführten individuellen Renten versicherungstechnisch

gleichwertig. Es führt also lediglich zu einem Beerlauf, wenn
diese Posten in den Ausgleich zwischen der anerkannten Vorsicherungseinrichtung

und der Ausgleichskasse einbezogen worden. Daher ist

es naheliegend, den Ausgleich zu beschränken auf die unter B

erwähnten Sozialbeiträge und die unter I) erwähnten Sozialronten. In

diesem Sinne kann von einer teilweisen Rückversicherung gesprochen

werden; sie beschränkt sich auf den Ausgleich der Sozialleistungen.
Diese Lösung bringt den Vorteil, dass der anerkannten

Versicherungseinrichtung die Risikodeckung und die Vorwaltung der
Kapitalrücklagen im Umfange der durch die Einnahmen- und Ausgaboti-

posten A und C charakterisierten Versicherung weiterhin gewahrt
bleiben. Sie ist zudem von der Struktur deranerkannten Versicherungseinrichtung

ganz unabhängig. Im besondern spielt es gar keine Rolle,
ob die Kasse ihr Risiko vollständig selber trägt oder ob sie durch eine

Gruppenversicherung bei einer konzessionierton Versicherungsgesellschaft

gedeckt oder an irgendeinen andern Versicherungsträger
angelehnt ist. Von grosser Bedeutung durfte es sein, dass diese Lösung
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(Hi1 sämtliche anerkannten Kassen einheitlich anwendbar ist. Tresorerio-

srhwierigkeiton werden vermindert odor ganz behoben, weil der -Tahres-

sadd« gegenüber der AHV bei teilweiser Rückversicherung früher als
bei voller Rückversicherung — oft sogar von Vnt'ang an - - zugunsten
der Kasse lautet. Ihrer Natur nach bringt die neue Regelung der
teilweisen Rückversicherung der anerkannten Versichorungseinrichtung
weder ungerechtfertigte Vorteile noch finanzielle oder praktische Nachteile

gegenüber der vollen Rückversicherung, ihre finanzielle
Auswirkung ist die gleiche wie bei voller .Rückversicherung, weil die Kasse

den gleichen Anteil an öffentlichen Mitteln erhält.
Ks kann der anerkannten Versicherungseinrichtung anheimgestellt

bleiben, in welcher Weise und in welcher Verteilung sie die eingenommenen

Sozialrenton ihren Mitgliedern zugute kommen lassen will.
Auch im Kxpertenboricht ist keine nähere Vorschrift, über die Weiter-

leitung der von der anerkannton Kasse in Kmpfang genommenen
Leistungen aus der AHV an ihre Mitglieder vorgesehen. Indessen ist

die Vorsicherungseinrichtuug durch die Anorkonnungsbedingungen

verpflichtet, jedem Mitglied Leistungen zu gewähren, die den gesetzlichen

Renten aus der AHV mindestens gleichwertig sind.
Die eidgenössische Kxpertenkommission fur die Kini'ührung der

Alters- und Hinterlasseneriversicherung, welche am H. und 1). Oktober
11)45 in Genf tagte, um den beschriebenen Vorschlag zu prüfen, hat
die angestrebte Lösung mehrheitlich abgelehnt,; doch wurde beschlossen,

die Krage abklären zu lassen, ob nicht, die im Kvpertenbericht vom
Li. März 1945 enthaltenen Grundsätze über die Berücksichtigung
bestehender und künftig entstehender Versiclierungseinrichtungen in der

Richtung der neuen Vorschläge noch verbessert werden könnten. Nach

erfolgter Abklärung wird die Kxpertenkommission erneut zusammentreten

und einen entsprechenden Nachfragsbericht zuhanden des

eidgenössischen Volks wir tschaftsdepartemonts erstatten.
Wir legen grössten AVerl, darauf, hier festzustellen, dass die Lebens-

vorsicherungsgesollschaften die Annahme des turnen Vorschlages a Is

notwendig erachten.

2. Schweizerische Uniallversicherungsanstalt

Die schweizerische UnCallversichorungsansfalt pflogt die Krgeb-
nisse der Unfallstatistik nach 5jährigen Boobachtungsporioden
aufzuarbeiten und zu veröffentlichen; die letzte Untersuchung, welche
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die Jahre 1988—1942 umfasst, darf wiederum dan volle Interesse der
Versicherer beanspruchen. Vir müssen uns hier damit begnügen, aus
dorn Bericht einige für den Versicherungsmathematiker wichtige
Tatsachen herauszuheben.

Die Zahl der Unfälle hat im Verlaufe der Berichtsperiode sehr stark

zugenommen; in der Botriebsunfallversicherung beträgt die Steigerung
gegenüber der vergangenen Periode 44 %, in der Nichtbetriobsunt'all-
\ ersicherung 24%. Wahrend in der Betriebsunfallversichorung die
Unfallzahlen der Jahre 1929—1931 noch nicht orreicht worden sind,
weist die Unfallzahl der Xichtbetriebsunfallversicherung im Jahre
1942 einen neuen Höhepunkt auf. Bei den Betriebsunfällen sind die

luvaliditätsfälle im Verhältnis zur Gesamtheit der Unfälle eher wieder
etwas zahlreicher geworden, wobei allerdings innerhalb der Periode
eine abnehmende Tendenz wahrgenommen werden kann. In der

Nichtbetriebsunfallversicherung macht sich der Wegfall schwerer

Verkehrsunfälle in einem weiteren Rückgang der Invalidifätsziffer
bemerkbar. Die Todesfälle weisen im Verhältnis zur Gesamtzahl der

Unfälle in der Betriebsunfallvorsicherung' wiederum eine Zunahme, in

der Nichtbetriebsunt'allvorsicherung dagegen eine Abnahme auf.
In der Betriebsunfallversicherung wird die Risikobetrachtung auf

vorausgegangene Perioden ausgedehnt; Ausgangspunkt ist das Jahr
1929, das Spitzenjahr der damaligen Hochkonjunktur. Die Unfälle
werden nach ihren Polgen in Bagatellunfälle, ordentliche Unfälle ohne

bleibenden Nachteil, Invaliditätsfälle und Todesfälle unterteilt. Ihne

Senkung der Kurven in der Krisenzeit und der Wiederanstiog in der

Kriegsperiode ist auf der ganzen Linie nachzuweisen. Die einzige
Ausnahme bildet die Kurve der Bagatellunfälle, die bis zum Jahre
19311 auf gleicher Höhe verblieb. Daraus ist zu erkenuen, dass die

Veränderung des Verhältnisses zwischen Bagatell- und ordentlichen
Unfällen in der Periode 1933—1937 nicht einer Vermehrung der ersteren,
sondern einer Abnahme der letzteren zuzuschreiben war. Mit guten
Gründen darf vermutet werden, dass trotz der scheinbar festen Grenze

zwischen den beiden UnfalKategorien eine gewisse Abwanderung von
der einen in die andere Gruppe stattgefunden hat. Ks empfiehlt sich
auf jeden Pali, in der Verwendung von Unfallhäufigkeitswerfen bei

Pinreihungsfragen alle Vorsicht walten zu lassen.

Bemerkenswert ist im übrigen, dass die Kurve der schwersten

Unfälle, der Todesfälle, eine verhältnismässig schwache Krisensenkung
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aufweist, und dem Stand dos Jahres 1929 heute wieder uberschritten
hat.. Die Häufigkoitskurve der Tnvaliditii.tsfiille ist erneut, in allmählichem

Anstieg, nachdem sie im Zeitraum von 1929 bis 1936
hauptsächlich zufolge Wegfalls kleiner Renten ungefähr 40 % ihrer Höhe

eingebüsst hatte.
his wird durch die Untersuchung also erneut bestätigt, dass das

Unfallrisiko zeitbedingt, d. h. konjunkturempfindlich ist, und es

erweist sich im übrigen, dass die Kurven der einzelnen Unfallkategorien,
obschon im Grundverlauf ähnlich, doch nicht unwesentlich voneinander
abweichen können; dies wohl nicht, zuletzt deshalb, weil die Abgrenzung
der Kategorien z. T. nicht jeder menschlichen Willkür entzogen ist.

Die Untersuchungen erweisen weiter, dass der Rentenabfall durch
Revision bedeutend grösser ist als jener durch Tod. Wandlungen im
.Revisionsverlauf vermögen daher den Gesamtabfall der Renten

wesentlich stärker zu beeinflussen als Sterblichkeitsänderungen. Diese

Feststellung darf jedoch nicht dazu verleiten, den Einfluss der
Sterblichkeit auf die Gestaltung der Barwerte zu unterschätzen. Es ist
nicht zu vergessen, dass nach Ablauf der ersten neun Rentenbezugsjahre

der Abfall durch Revision wegfällt und der Tod als einzige
Abgangsursache übrigbleibt. Aus dem Verlauf der Kurven ist fernor
ersichtlich, dass die vorherrschende Wirkung der Revision vor allem
in den ersten drei Rentenbezugsjahren erscheint. Nachher überwiegt
die Sterblichkeit, deren Einfluss allerdings durch die am Ende des

sechsten und neunten Bezugsjahres stattfindenden Revisionen wiederum

stark überschattet wird.
Bei der Betrachtung der zeitlichen Entwicklung fällt besonders

der starke Rückgang der Zahl der Rentenrevisionen auf. Die Kurve,
welche die neuesten Erfahrungen wiedergibt, verläuft wesentlich über

jener, die den Barwertannahmen entspricht. Wieweit kriegsbedingte
Faktoren an dieser Entwicklung beteiligt, sind, lässt sich nicht zahlen-

mässig feststellen. Zweifelsohne hat sich jedoch der Arztemangel
ungünstig ausgewirkt, indem vorgesehene Revisionen aufgeschoben
oder sogar fallen gelassen werden mussten. Ferner mag auch die

Zähigkeit, mit welcher die Rentner wegen der Teuerung an ihren
Ansprüchen festhielten, die Revisionstätigkeit beeinträchtigt haben.
Ob sich in der Nachkriegszeit eine Rückentwicklung im Ergebnis des

Revisionsverlaufs einstellen wird, bleibt ungowiss. Bicher ist, dass die

Renterirevision in ausserordentlich starkem Masse zeitbedingten Ein-
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fluten unterworfen ist. die nicht voraussehbar sind und die Wahl
zutreffender Rechnungsgrundlagen sehr erschweren.

Heim zeitlichen Verlauf des Rentenabfalles durch Tod zeigt sicli
eine entgegengesetzte Kniwicklung. Der Abfall durch Tod hat
zugenommen. Diese Feststellung überrascht auf den ersten Blick, da
sie mit dem allgemein beobachteten Rückgang der Sterblichkeit in
Widerspruch zu stehen scheint. Die nähere Untersuchung ergibt
indessen, dass die eigentümliche Erscheinung auf den Finfluss der
ausserordentlich hohen Sterblichkeit der in der Berichtsperiode stark ins

Gewicht fallenden Silikoseinvaliden zurückzuführen ist.
Über die Abhängigkeit der Sterblichkeit vom Invaliditätsgrad

liisst sich allgemein folgendes feststellen: Zwischen den Leichtirivaliden
und den Bentnern mit mittlerer Invalidität besteht kein wesentlicher
Sterblichkeitsunterschied. Die Schwerinvaliden dagegen besitzen

insgesamt eine stark erhöhte Sterblichkeit, die bedingt ist durch die

verhältnismässig grosse Zahl von Todesfällen, die ganz oder teilweise auf
Unfallfolgen zurückzuführen sind. Werden diese Fälle aus der

Betrachtung ausgeschlossen, so ergibt sich für den Restbestand der Schwer-

invaliden eine Sterbeziffer, die nur noch unbedeutend über jener der

Rentner mittlerer Invalidität liegt. Hier ist zu folgern, dass die
Sterblichkeit der Unfallinvaliden nicht in erster Linie durch die Flöhe,
sondern vielmehr durch die Art der Invalidität beeinflusst wird.

In den früheren Berichten wurde mohrfach darauf hingewiesen,
dass die Sterblichkeit der Unfallinvaliden in ihrer Gesamtheit nicht
wesentlich höher ist als diejenige der allgemeinen Bevölkerung. Bei

der Beurteilung der Ergebnisse der einzelnen Rentonbozugsjahro zeigen
sich allerdings einige Besonderheiten. Das erste Jahr zeichnet sich

durch eine auffallend niedrige Sterblichkeit aus. Auch im zweiten und
dritten Bezugsjahr sind die Sterbeziffern noch unter dem Mittel. Der

Bestand der Dauerrentner - - darunter sind die Beniner zu verstehen,
die bereits mehr als neun Jahre im Bentengenuss stehen - weist

dagegen eine Sterblichkeit auf, die etwas über jener der allgemeinen

Bevölkerung liegt. Zur Erklärung dieser eigenartigen Erscheinung wurde
im letzten Bericht darauf hingewiesen, class besonders todgefährdote
Personen den Zeitpunkt der Bentonfestsetzung gar nicht erleben und
damit die ersten Rentenbezugsjahre von Todesfällen entlasten.

Die Wiederverheiratung der Witwen ist in der abgelaufenen
Berichtsperiode wiederum (angehend beobachtet worden. Als wesent-
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Jiclist.es Ergebnis muss die ausserordentliche Konjunkturempfindlichkeit

hervorgehoben worden, indem die Schwankungen der Wieder-
verheiratungshäufigkeit sehr gross sind.

Abschliessend wird im Bericht über die Ergebnisse der
Unfallstatistik 1938—1942 folgendes festgestellt.

«I. Das Risiko der Betriebsunfallversicherung ist kräftig gestiegen,
einerseits durch Zunahme der Unfälle und anderseits durch

Verlängerung der Heildauer.
2. Die Verwaltungskosten haben zugenommen bei gleichzeitigem

Versiegen ihrer Finanzquclle, der Zinsüberschüsse und

Rechnungsgrundlagengewinne.

3. Die Teuerung hat zur Gewährung von Zulagen an Rentner aus
früheren Jahren gefuhrt. Diese Teuerungszulagen sind vorerst
aus dem ursprünglichen Betriebskapital entrichtet worden. Auf
weitere Sicht fehlt für sie die Deckung.

Zu diesen eigentlichen Kriegsauswirkungen tritt hinzu, dass der
erhebliche Rückgang der Rentriersterblichkeit und gewisse, teils auch

kriegsbedingte Änderungen der Revisions- und Auszahlungspraxis der
Invalidenrenten eine Neubestimmung der Rentenbarwcrte dringend
erforderlich machen. Diese Neubestimmung wird eine Bilanzver-
schlechtorung und eine Verteuerung der Versicherung mit sich bringen.

Als Schlussergebnis der Betrachtung kann festgehalten worden:
Der Krieg hat in der sozialen Unfallversicherung die Geschäftsführung

erschwert, und er hat sich auch im finanziellen Haushalt
ungünstig ausgewirkl, was sich wohl bald in einer gewissen Verteuerung
der Versicherung geltend machen wird. Bs darf aber festgestellt, werden,
dass bis heute Grund und Mauern des Bozialversichorungswerkes
nicht erschüttert worden sind.»

Die Leitung der Anstalt hat die Eolgorungen aus den Ergebnissen
der statistischen Untersuchungen gezogen. Der Verwaltungsrat der

Anstalt, in dem sowohl Arbeitgeborschaft (Industrielle und.

Gewerbetreibende) als auch Arbeitnehmerschaft vertreten sind und der für
die Eestsetzung der Prämientarifo die gesotzlich zuständige Instanz
ist, hat, gestutzt auf einwandfreie fachtechnische Unterlagen und
nach Anhörung der Berufsverbändo, beschlossen, die Prämien der

Betriebsunfallvorsicherung ab 1. Januar 1946 (der Tarif stammt von
1936) um zehn Prozent zu erhöhen. Damit ist der Entscheid über
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eine seit langem geplante Massnahme gefallen, die mit Rücksicht auf
clie Prämienzahler auf die Zeit nach der Beendigung des Krieges
verschoben worden war.

Der Beschluss wurde mit starker Mehrheit gefasst und bringt den

Willen zum Ausdruck, die finanzielle Lage der Anstalt unter allen
Umständen gesund zu erhalten; es liegt das auch im Interesse der

Allgemeinheit. Die Gründe der Prämienerhöhung sind teils

versicherungstechnischer Natur, teils die Folge erhöhter Ausgaben für
Versicherungsleistungen und Verwaltungskosten (Teuerungszulagen an
Unfallrentner und ans Personal usw.), bei gleichzeitig erheblich
zurückgegangenen Zinssätzen auf den angelegten Kapitalion.

Über die Rrhöhung der Prämien bei der Nichtbetriebsunfall-
versicherung wird demnächst beschlossen werden1).

III. Hochschulinstitut für Versicherungswissenschaft
und -Wirtschaft

Seit unserer letzten Jahresversammlung ist die Diskussion über
das von Herrn W. von Wartburg angeregte Institut für Versicherungswissenschaft

und -Wirtschaft in der Öffentlichkeit mehr oder weniger
verstummt. Im November 1944 wurde durch eine interpellation im
Grossen Rat des Kantons Bern von Nationalrat Dr. B. Bärtschi auf
die noch nicht entschiedene Frage der Krrichtung eines Hochschulinstitutes

erneut hingewiesen und um Auskunft ersucht. Die

Interpellation lautete:
«Ist dem Regierungsrat bekannt, class Bestrebungen im Gange

sind, ein schweizerisches Hochschulinstitut für Versichorurigswisseu-
schaft und -Wirtschaft zu gründen? brat er Schritte unternommen,
um ein solches Institut an der Universität Bern zu errichten?»

Im Dezember 1944 richtete Dr. M. Flurtj eine Anfrage
nachstehenden Inhalts an den Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt:

«Im Frühjahr 1948 haben Kreise, welche clor bernischen Hochschule

nahestehen, die Gründung eines schweizerischen Institutes für
Versicherungswissenschaft unci -Wirtschaft angeregt und als Sitz Bern
vorgeschlagen. Dieses Institut sollte eine zentrale Forschungsstätte werden
und zugleich für die Ausbildung der Versicherungsfachleute sorgen.

l) Auf l. Januar t!(4(> ist nunmehr eine Krhohung der Prämien um 10 "/o

eingetreten.
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Der Plan ist, von sciten der Praxis und der Wissenschaft entschieden

abgelehnt worden. Es wurde darauf hingewiesen, dass es Aufgabe
der kantonalen Universitäten und der Eidgenössischen Technischen
Hochschule sei, Vorlesungen über alle Gebiete der Versicherungswissenschaft

durchzuführen und Examen mit Versicherungswissen-
schaft als Prüfungsfach zuzulassen. Ferner wurde die bestimmte
Ansicht vertreten, eine Zentralisierung der Forschung sei unzweckmässig;
wie bisher solle zwischen den Universitäten und den Versicherungsgesellschaften

eine Arbeitsgemeinschaft bestehen.

Eine im November dieses Jahres im bernischen Grossen Hat,

eingereichte Interpellation zeigt, dass die Errichtung eines
versicherungswissenschaftlichen Instituts an der Hochschule Bern — ungeachtet
der erhobenen Einwände — weiter verfolgt wird.

Tst der Begierungsrat nicht auch der Meinung, die angestrebte
Errichtung einer zentralisierten Forschungs- und Ausbildungsstätte
sei dem Wirken unserer Universität abträglich. Ist er bereit, die nötigen
Schritte zu unternehmen, damit die Gründung eines ausschliesslich

an eine bestimmte Stadt gebundenen Institutes unterbleibt?»

Die Antwort der Erziehungsdirektion des Kantons Bern hatte laut
«Bund» den Wortlaut:

«Dr. Bürlschi interpelliert den Begierungsrat unter Hinweis auf
Bestrebungen andernorts, ob er Schritte unternommen habe, um in
Bern ein schweizerisches Hochschulinstitut für Versicherungswissenschaft

zu errichten. Der Interpellant unterstreicht die Bedeutung
des schweizerischen Versicherungswesens und dessen Tendenz zur
woiteren Entwicklung. Mit dieser Entwicklung haben die Hochschulen
nicht Schritt gehalten. Andere Länder sind uns hier voraus. Der
Hedner entwickelt die Grundzüge für den Aufbau des erwähnten Instituts,

das selbstverständlich über eine entsprechende Bibliothek
verfügen inüsste. Es könnte sich aber nicht um eine blosse Fach- und
Berufsschule handeln; der Hochschulgedanke müsste gewahrt bleiben.
Die Initianten möchten eine Förderervereinigung zur Erleichterung
der Finanzierung bilden. Bern ist als Sitz gegeben, da hier vier
Versicherungen sind, ebenso eine Beihe eidgenössischer Ämter, die für
das Versicherungswesen wichtig sind. Verschiedene Städte sind dem
Gedanken sympathisch eingestellt. Andere machen Opposition, so

interessiert sich die Handelshochschule St. Gallen für das Institut.
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Erziehungsclirektor Dr. Budolf bemerkt, grundsätzlich, class die

Universität, wie jede aridere ßildungsanstalt, nicht, stillestehen kann.
Sie muss sich immer wieder dem Leben anpassen. Der Reduer schildert
die verschiedenen Erweiterungen der Universität Lern in den let/,ten
•Jahren. Die Anregung von Dr. Bärtschi werden wir mit allem
Wohlwollen prüfen. Ganz neu ist das Fach an der Universität Lern nicht,
hier wurde anfangs dos .Jahrhunderts der erste schweizerische Lehrstuhl

für Versichorungswissenschaft errichtet. Mit, Locht wurde diese

Professur stets beibehalten. Da die Versichorungswissenschaft den

.Mathematiker, den Mediziner, den Juristen und den Nationalökonomen
interessiert, tauchte die Frage nach einem zentralen Institut auf. Bio

wird nicht leicht zu verwirklichen sein, weshalb sie in aller Ruhe geprüft
werden muss. Von der Erklärung, class die Gründung einer
Förderervereinigung geplant ist, nimmt clor Redner mit Genugtuung Kenntnis,
da die Kosten nicht gering sein würden. Es würde sich auch die Frage
eines Beitrages von Seiten der Stadt Bern stellen. Eine
Expertenkommission hat einen umfänglichen Bericht erstattet, der ebenfalls
noch näher zu prüfen ist. Die Begierung wird die nötigen Anträge clem

Grossen Bat unterbreiten. Der Interpellant ist bofriedigt.»
Über die weiteren Bestrebungen clor Initianten sind der Öffentlichkeit

keine neuen Mitteilungen zugegangen.

IV. Vereinigung

Die Tätigkeit des Vorstandes konnte sich im abgelaufenen Jahr
auf die Herausgabe der Mitteilungen unci auf die Vorbereitungen der

Veranstaltungen bei Anlass des 40jährigen Bestehens der Vereinigung
beschränken. Es soll an dieser Stelle noch nicht die Rede sein von der

Entwicklung der Vereinigung seit ihrer Gründung im Jahre 1905; wir
haben dies der Eestvorsammlung vorbehalten.

Todesfälle hat die Vereinigung im Berichtsjahr zwei zu beklagen.
Herr Max- Bauermeisxer, Mathematiker bei clor Schweizerischen

Rückversicherungs-Gesellschaft, ist am 9. oder 10. Oktober in den Tossinor

Bergen nahe der italienischen Grenze tödlich verunglückt. Die

italienische Polizei hat den Verunfallten aufgefunden, jedoch liegen
noch keine Mitteilungen über den Unglücksfall vor. Ferner ist,

gestorben Herr Andre Bourquin, prot'essour ä l'ecole superieure de

commerce, in Xeuchätel.



Jahresrechnung 1945

Einnahmen

Aktivsaldo am dl. Dezember IS) 14 Fr. 33 081. —

Mitgliederbeiträge » (1825.—
Zinsen » 1 206.40
Frlös aus den «Mitteilungen)) und Verschiedenes » 580.30

Total der Fimtahmen Fr. 41642.70

Ausgaben

DruokkoUen des 45. Heftes (Bände I und 2) Fr. 8 097.90
Verschiedene Beiträge » 50.—
Bibliothek » 82.25
Verwaltungskosten,einschliesslich Jahres)ersanimlung » 1 722.40

Total der Ausgaben Di. 9 952.55

Aktivsaldo am 31. Dezember 1945 Dr. 3 I 690. 15

Zürich, den 26. Januar 1946.

Der Quästor:

March« nd

Die unterzeichneten Tieehnungs- Reeisoren haben anhand der ihnen
zur Verfügung gestellten Unterlagen die Rechnung dor Vereinigung
schweizerischer Yorsicherungunathemaliker über das Jahr 1945 geprüft
und vollständig richtig befunden.

Basel, den 1. März 1946.

Die Re\ Boren:

Dr. Theo Schaelzle K. (Hsi
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